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Instrumentell oder expressiv? 
Zu den Bestimmungsfaktoren individueller Straflust 

von Helmut Hirtenlehner 
 
 

Zusammenfassung 

Warum Bürger harte Strafen befürworten, wird kontrovers diskutiert. Sozialwis-
senschaftliche Erklärungsbemühungen richten den Fokus meist auf soziale 
Ängste, kriminalitätsbezogene Überzeugungen und allgemeine Einstellungen 
der Menschen. Im vorliegenden Artikel wird zunächst ein integratives Erklä-
rungsmodell entwickelt, welches das komplexe Zusammenwirken von Moderni-
sierungsängsten, Verbrechensfurcht und autoritären Standpunkten bei der Pro-
duktion gehobener Strafbedürfnisse repräsentiert. Dieses Modell wird anhand 
von Befragungsdaten empirisch geprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass ein diffu-
ses Unbehagen an sich wandelnden sozialen Verhältnissen zwar des Trichters 
kriminalitätsnäherer Überzeugungen bedarf, um in Straflust zu münden, dies-
bezüglich dienliche Einstellungen aber auch selbst hervorbringt. 

 

 

1. Einführung 

In den letzten Dekaden kann in vielen Ländern der westlichen Welt eine 
spürbare Verschärfung der kriminalrechtlichen Strafpraxis beobachtet werden 
(Garland 2001; Kury/Brandenstein/Obergfell-Fuchs 2009; Kury/Obergfell-
Fuchs 2006; Roberts et al. 2003). Die Intensivierung des strafrechtlichen 
Zugriffs wird von kriminologischer Seite her regelmäßig mit gestiegenen 
Strafforderungen der Bevölkerung in Verbindung gebracht (Beckett 1997; 
Garland 2000; Roberts et al. 2003). Wie sich das Strafverlangen der Bürger 
und Bürgerinnen tatsächlich entwickelt, wird hingegen kontrovers beurteilt. 
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Befunden einer wachsenden Lust auf Strafe stehen Hinweise auf eine stagnie-
rende Repressionsneigung gegenüber (Cullen/Fisher/Applegate 2000; Kury/ 
Obergfell-Fuchs/Smartt 2002; Roberts et al. 2003; für Deutschland: Kury/ 
Kania/Obergfell-Fuchs 2004, Kury/Brandenstein/Obergfell-Fuchs 2009; Ku-
ry/Obergfell-Fuchs 2006; Reuband 2003, 2004, 2006).1

In einem 1978 im British Journal of Criminology veröffentlichten Artikel 
greifen D’Anjou und Kollegen die Frage nach den Hintergründen forcierter 
Strafwünsche der Bevölkerung aus einer explizit aggressionspsychologisch 
fundierten Perspektive auf. Geleitet von einem Verständnis individueller 
Straflust als verschobener Aggression verarbeiten sie die Befunde psycholo-
gischer Aggressionsforschung, um zu einer Systematisierung der Bestim-
mungsfaktoren des Strafverlangens zu gelangen. Analog zu der in der Ag-
gressionsforschung gängigen Unterscheidung instrumenteller und feindseli-
ger (expressiver) Gewalt unterteilen sie die Erklärungsversuche gesteigerter 
Straflust in instrumentelle Ansätze, die Bestrafungswünsche aus zweckratio-
nal motivierten Bestrebungen zur Kriminalitätskontrolle herleiten, und ex-
pressive Ansätze, die breit gefächerte Bedrohungsgefühle in den Mittelpunkt 
der Betrachtung stellen.  

 Ungeachtet dieser 
Kontroversen bietet bereits die Diskussion Anlass genug, sich eingehend mit 
den Wurzeln der Straforientierung der Bürger zu beschäftigen. 

Instrumentelle Punitivitätserklärungen begreifen Strafe als Mittel zur Er-
füllung eines klar umrissenen Zweckes, der sich in der Lösung des Kriminali-
tätsproblems erschöpft. Expressive Betrachtungsweisen sehen eine ausge-
prägte Bestrafungsorientierung als Ventil für die Abarbeitung innerer Span-
nungen und negativer Gefühle, denen breit gefächerte Befindlichkeitsbeein-
trächtigungen zugrunde liegen.2 Das Spektrum der diesbezüglich bemühten 
Empfindungen reicht von einer Unzufriedenheit mit der sozialen und morali-
schen Verfassung der Gesellschaft über Wertgeltungszweifel, sinkende Er-
wartungssicherheit,3 Status- und Abstiegsängste bis hin zu ontologischer 
Unsicherheit (King/Maruna 2009). Strafforderungen werden so zu einer Me-
tapher für eine Fülle unwillkommener Veränderungen der Lebensbedingun-
gen und einer zunehmenden gesellschaftlichen Verunsicherung, deren Ur-
sprung zahlreichen soziologischen Zeitdiagnosen (z. B. Bauman 2006, 2007; 
Beck 1992; Giddens 1990, 1991) zufolge wohl in den rapiden Umbrüchen 
und Umwälzungen spätmoderner Gegenwartsgesellschaften zu suchen ist.4  
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Die Kernannahme expressiver Punitivitätserklärungen lässt sich damit 

wie folgt verdichten: Wenn sich Menschen durch gesellschaftliche Verände-
rungen in ihren Lebensverhältnissen und Zukunftsperspektiven bedroht füh-
len, wird dies eine gesteigerte Lust auf die Bestrafung von Rechtsbrechern 
nach sich ziehen (D’Anjou et al. 1978; King/Maruna 2009). 

Die Zielsetzung des vorliegenden Artikels ist eine Zweifache: Zuerst soll 
ein Überblick über den Stand der internationalen Forschung zu den Bestim-
mungsfaktoren hoher Strafforderungen gegeben werden. Dann soll ein inte-
gratives Modell zum Verständnis der Hintergründe forcierter Straflust ent-
worfen und empirisch geprüft werden. Den Kern dieses integrativen Modells 
bilden Überlegungen zum Zusammenwirken instrumenteller und expressiver 
Einflussgrößen, angereichert um ein innovatives Verständnis der Natur auto-
ritärer Einstellungen (Oesterreich 1996, 2001). Basis der Auswertungen ist 
eine im Herbst 2009 in Linz (Österreich) durchgeführte Befragung der Stadt-
bevölkerung. 

2. Konzeptionelle Klärungen 

Der inflationäre Gebrauch des Punitivitätsbegriffs in der kriminologischen 
Forschung und Diskussion lässt es geboten erscheinen, eine einschlägige wis-
senschaftliche Abhandlung mit konzeptionellen Klärungen zu eröffnen. Was 
ist gemeint, wenn von Punitivität die Rede ist? Kury et al. (2004: 52) zufolge 
lässt sich eine Begriffsverwendung auf drei unterschiedlichen Ebenen beob-
achten. Auf der Mikroebene geht es um die Strafeinstellungen einzelner Per-
sonen – um die Straflust der Bürger.5

Schon auf der individuellen Einstellungsebene präsentiert sich Punitivität 
als komplexes, mehrdimensionales Konstrukt, dessen Messung kontrovers 
diskutiert wird (Cullen/Fisher/Applegate 2000; Kury/Kania/Obergfell-Fuchs 
2004; Kury/Obergfell-Fuchs 2008; Sprott 1999; Zamble/Kalm 1990). Einig-
keit besteht dahingehend, dass es kaum möglich ist, ein so vielschichtiges 
Konstrukt wie die Strafeinstellung anhand eines einzelnen Items adäquat zu 

 Auf der Mesoebene wird Punitivität an 
den Sanktionspraxen der Strafgerichte festgemacht. Auf der Makroebene 
wird der gesamtgesellschaftliche (politische und mediale) Diskurs über Kri-
minalität und Strafe in den Blick genommen. Im Zentrum der vorliegenden 
Arbeit steht individuelle Punitivität: die auf das Strafverlangen der einzelnen 
Mitglieder herab gebrochene Strafmentalität spätmoderner Sozietäten. 
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erfassen, und dass die Angaben der Befragten zu ihrer Straflust sehr stark von 
deren Operationalisierung im Fragebogen abhängen. Grundsätzlich lassen 
sich dabei abstrakte und spezifische Messungen des Strafverlangens unter-
scheiden (Zamble/Kalm 1990). 

Abstrakt-unspezifische Messungen der Strafhaltung fokussieren auf eine 
allgemeine Beurteilung der gerichtlichen Sanktionspraxis bzw. auf die Mei-
nung, wie das Kriminaljustizsystem mit Rechtsbrechern im Allgemeinen zu 
verfahren habe. Am häufigsten findet dabei die Frage nach der Befürwortung 
oder Ablehnung der Todesstrafe Verwendung, was dieser Frage die Bezeich-
nung als „Standardindikator“ der Punitivitätsforschung eingetragen hat (Ku-
ry/Kania/Obergfell-Fuchs 2004; Kury/Obergfell-Fuchs 2008). Trotz oder ge-
rade wegen ihrer Omnipräsenz wird die Frage zur Todesstrafe heftig kriti-
siert. Die Einwände richten sich vor allem gegen deren hypothetischen Cha-
rakter und die damit verbundene Gefahr der Konstruktion einer Pseudoein-
stellung: Da in Westeuropa die Todesstrafe schon lange abgeschafft ist, 
könnten die Befragten über den Ruf nach ihr schlicht ihrer Abscheu gegen-
über manchen Straftaten und einer generellen Unzufriedenheit mit der ver-
meintlichen Kriminalitätssituation Ausdruck verleihen, „ohne eine tatsächlich 
mögliche angemessene Sanktion zu erwägen“ (Kury/Obergfell-Fuchs 2008: 
234). 

Spezifische Messungen bedienen sich üblicherweise einer Szenariotech-
nik: Den Befragten werden konkrete Fallvignetten vorgelegt, für die sie dann 
ihre Sanktionspräferenzen bestimmen sollen. Im Vergleich zur spezifischen 
Erhebung fällt die artikulierte Strafbereitschaft bei abstrakten Messungen re-
gelmäßig größer aus (Cullen/Fisher/Applegate 2000; Mascini/Houtman 2006; 
Roberts/Doob 1990). Der Grund dafür ist einfach erklärt. Mangels eigener 
Erfahrungen beziehen die Bürger ihre Informationen über Kriminalität und 
Kriminalitätskontrolle vorwiegend aus den Medien – insbesondere Zeitung, 
Buch und Film (Roberts et al. 2003; Surette 2007). Massenmedien liefern 
aber kein neutrales Abbild, sondern ein Zerrbild der Kriminalität (Baumann 
2000; Lamnek 1990; Reuband 1998). Die Berichterstattung ist in Richtung 
schwerer Delikte verzerrt. Tötungs-, Gewalt- und Sexualkriminalität sind 
überproportional vertreten, oftmals noch in sensationsheischend-dramatisie-
render Form inszeniert. Bei globalen Messungen des Strafverlangens, die 
keinen bestimmten Deliktstyp aktivieren, werden die Befragten auf ihre me-
dial geprägten Kriminalitätsbilder zurückgeworfen – sie orientieren ihre An-
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gaben vorrangig an schweren Gewaltverbrechen, was die Straflust systema-
tisch erhöht. 

3. Erklärungsmodelle individueller Straflust 

Versucht man die Fülle der auf individuelle Punitivität gerichteten Erklä-
rungsversuche zu entwirren, lässt sich eine viergliedrige Struktur heraus prä-
parieren. Dabei sind Ansätze, die soziodemographische Hintergrundfaktoren 
in den Vordergrund stellen, von Theorien, die auf allgemeine Einstellungen 
und Werthaltungen fokussieren, instrumentellen (kriminalitätszentrierten) 
Erklärungen und expressiven, die Verquickung mit sozialer Besorgnis beto-
nenden Betrachtungen zu unterscheiden. 

Ausgangspunkt der Forschung zu den Entstehungsbedingungen individu-
eller Punitivität war die Frage nach sozialen und regionalen Unterschieden im 
Ausmaß der Befürwortung harter Strafen. Damit war der Weg für soziode-
mographische Erklärungen geebnet. In den Mittelpunkt der Betrachtung 
rückten von Anfang an die Merkmale Geschlecht, Alter, Bildung, und Urba-
nisierungsgrad. Die Befunde einer diesbezüglich inzwischen recht dichten 
Empirie lassen sich wie folgt zusammenfassen: Sanktionseinstellungen wer-
den vom Geschlecht geformt. Männer stellen in den meisten Untersuchungen 
höhere Strafforderungen als Frauen. Hinsichtlich des Alters bleiben die Er-
gebnisse inkonsistent: Manchmal wird jüngeren, manchmal älteren Personen 
die größere Straflust attestiert. Es darf angenommen werden, dass hier der 
jeweiligen Operationalisierung des Strafverlangens eine besondere Bedeu-
tung zukommt. Höhere Bildung scheint mäßigend zu wirken. Mit zunehmen-
dem Bildungsgrad nimmt die Härte der Strafeinstellung regelmäßig ab. Die 
Bedeutung des Urbanisierungsgrades lässt sich an einem Stadt-Land-Gefälle 
ablesen: In ländlichen Regionen werden harte Strafen eher befürwortet als in 
städtischen Lebensräumen. Alles in allem bleibt die Varianzaufklärung durch 
soziodemographische Hintergrundmerkmale aber gering (zusammenfassend 
siehe Cullen/Fisher/Applegate 2000; King/Maruna 2009; Kury/Obergfell-
Fuchs/Smartt 2002; Kury/Obergfell-Fuchs/Würger 2002; van Kesteren 
2009). 

Ein zweiter Block von Untersuchungen zu den Determinanten einer for-
cierten Straflust gruppiert sich um allgemeine Einstellungen und Werthaltun-
gen. Besondere Aufmerksamkeit erhalten dabei einerseits religiöse Überzeu-
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gungen, andererseits ideologisch aufgeladene Handlungsorientierungen wie 
Autoritarismus und Konservativismus (oder dessen Gegenstück des Libera-
lismus).6

Instrumentelle Erklärungen individueller Punitivität heben auf Kriminali-
tätserfahrungen und kriminalitätsbezogene Überzeugungen ab. Gemeinsam 
ist diesen Betrachtungen, dass die Wurzel hoher Strafforderungen im tatsäch-
lichen oder perzipierten Kriminalitätsgeschehen lokalisiert wird. Im Detail 
wird angenommen, dass ausgeprägte Strafwünsche von persönlichen Opfer-
erlebnissen, stellvertretenden Opfererfahrungen, einer dramatisierenden me-
dialen Darstellung von Kriminalität oder kriminalitätsbezogenen Unsicher-
heitsgefühlen der Bürger herrühren. 

 Die Forschungslage zu den Auswirkungen religiöser Überzeugun-
gen auf die Strafbereitschaft zeigt sich inkonsistent, was vor allem auf die 
enorme Bandbreite der in Rechnung zu stellenden Ausformungen und Inhalte 
von Religion zurückzuführen sein dürfte. Wiederholt nachgewiesen werden 
konnte aber, dass ein traditionalistischer christlicher Fundamentalismus mit 
einer erhöhten Repressionsneigung verknüpft ist (Applegate et al. 2000; Britt 
1998; Cook/Powell 2003; Grasmick/McGill 1994; Unnever/Cullen/Applegate 
2005). In dieselbe Richtung weist auch die Evidenz zu den Konsequenzen 
autoritär-konservativer Geisteshaltungen. Höhere Ausprägungen von Autori-
tarismus und Konservativismus gehen regelmäßig mit einer gehobenen Straf-
bereitschaft einher (Borg 1997; Costelloe/Chiricos/Gertz 2009; Johnson 
2009; Langworthy/Whitehead 1986; Mascini/Houtman 2006; Tyler/Boeck-
mann 1997; Tyler/Weber 1982). 

So überzeugend instrumentelle Erklärungen auf den ersten Blick anmu-
ten, so ernüchternd fällt der einschlägige Forschungsstand aus. Die Frage, 
wie sehr eigene Viktimisierungserfahrungen zu einer Verschärfung der Straf-
einstellungen führen, wird kontrovers diskutiert. Die bislang vorliegenden 
Befunde zeigen kein ganz einheitliches Bild, sprechen mehrheitlich aber ge-
gen gehobene Strafwünsche von Kriminalitätsopfern (Costelloe/Chiricos/ 
Gertz 2009; Kury 1992; Kury/Obergfell-Fuchs/Würger 2002; Mascini/Hout-
man 2006; Reuband 2010; Schwarzenegger 1992; Sessar 1992; Tyler/Weber 
1982; Tufts/Roberts 2002; Unnever/Cullen/Fisher 2007). Einigkeit besteht 
jedenfalls dahingehend, dass mit dem persönlichen Viktimisierungshinter-
grund kein Haupterklärungsfaktor des individuellen Strafverlangens gefun-
den ist. 
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Zu den Konsequenzen stellvertretender Viktimisierungen für die Straf-

einstellungen der Bürger liegt erst wenig Forschung vor. Die spärlichen Be-
funde deuten darauf hin, dass von der Kenntnis von Opferwerdungen im so-
zialen Nahbereich bestenfalls eine vernachlässigbare Wirkung auf das Straf-
verlangen ausgeht (Durham/Elrod/Kinkade 1996; Langworthy/Whitehead 
1986; Schwarzenegger 1992; Tyler/Weber 1982). 

Die Beziehung zwischen Kriminalitätsdarstellungen in den Medien und 
Strafbedürfnissen der Bürger wird durchwegs als komplex beurteilt. Auf 
einer deskriptiven Ebene wird übereinstimmend festgestellt, dass die Mas-
senmedien kein neutrales Abbild, sondern ein Zerrbild der Kriminalität im 
Land liefern (Baumann 2000; Lamnek 1990; Reuband 1998). Aus Gewinn- 
und Reichweitenmotiven resultiert eine sensationsorientierte, dramatisierende 
und skandalisierende Inszenierung von Kriminalität. Die Berichterstattung ist 
eindeutig in Richtung schwerer Delikte (Tötungs-, Gewalt- und Sexualdelik-
te) verzerrt. Dadurch entsteht der Eindruck, dass Kriminalität im Wesentli-
chen aus gravierenden Übergriffen gegen die Person besteht, obwohl im All-
tag Bagatellvergehen gegen fremdes Vermögen überwiegen. Gleichfalls un-
bestritten bleibt die Annahme, dass die von den Medien gezeichneten (Zerr-) 
Bilder die Vorstellungen der Menschen von der Kriminalitätssituation und 
der Tätigkeit der Institutionen der Kriminalitätskontrolle beeinflussen (Boers 
2003; Frevel 1998; Roberts et al. 2003; Surette 2007).  

Über die exakte Form der Beeinflussung und die daran beteiligten Me-
chanismen besteht weniger Klarheit.7

Sehr heterogen gestaltet sich die Befundlage zur Beziehung von Krimina-
litätsfurcht und Punitivität. Ein Schlüssel zur Systematisierung der Ergebnis-
se wird wohl in der von Klaus Boers (1991; 2003) eingeführten Unterschei-
dung von sozialer und personaler Verbrechensfurcht liegen. Während soziale 
Kriminalitätsfurcht auf die Bedrohung der Gesellschaft durch Delinquenz ge-

 Empirische Untersuchungen, die ge-
zielt den Zusammenhang von Mediennutzung und Strafhaltung in den Blick 
nehmen, bleiben dünn gesät. Was an Studien vorliegt, deutet mehrheitlich auf 
die Straffreudigkeit erhöhende Folgewirkungen medialer Kriminalitätsdar-
stellungen hin. Personen, die mehr kriminalitätsbezogene Informationen aus 
den Massenmedien beziehen, erscheinen etwas straforientierter als Personen 
mit weniger intensivem Medienkonsum (Dowler 2003; Oliver/Armstrong 
1995; Pfeiffer/Windzio/Kleimann 2005; Reith 1999; Roberts/Doob 1990; 
Schwarzenegger 1992). 
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richtet ist, fokussiert personale Kriminalitätsfurcht auf die Gefährdung der 
eigenen Person. Die Wahrnehmung von Kriminalität als gesellschaftliches 
Problem bringt regelmäßig ein gesteigertes Strafbedürfnis hervor (Costelloe/ 
Chiricos/Gertz 2009; Hogan/Chiricos/Gertz 2005; Pfeiffer/Windzio/Klei-
mann 2005; Stinchcombe et al. 1980). Im Bereich der personalen Verbre-
chensfurcht gehen die Ergebnisse auseinander: Von einer Bedeutungslosig-
keit des kriminalitätsbezogenen Sicherheitsgefühls für die Strafeinstellung 
über schwache bis hin zu moderaten Zusammenhangsbeziehungen konnte 
alles beobachtet werden (Applegate et al. 2000; Costelloe/Chiricos/Gertz 
2009; Dowler 2003; Johnson 2009; Langworthy/Whithehead 1986; Reuband 
2010; Sessar 1992; Sprott/Doob 1997; Tyler/Weber 1982). 

Als Bilanz der Forschung zum Erklärungswert von Opfererlebnissen, me-
dialen Kriminalitätsdarstellungen und Verbrechensfurcht wird man festhalten 
dürfen, dass die mediale Konstruktion von Kriminalität und das kriminali-
tätsbezogene Sicherheitsgefühl durchaus gewisse Verbindungslinien zur 
Straforientierung der Bürger aufweisen. Die Effekte dieser im größeren Rah-
men instrumenteller Theorien beheimateten Einflussgrößen bleiben aber 
mehrheitlich schwach und treten nur fallweise auf. Unterschiede in der Mes-
sung der Prädiktoren und der Strafhaltung können eine Erklärung für die in-
konsistenten Ergebnisse sein. 

Eine vierte Gruppe theoretischer Annäherungen an Punitivität lässt sich 
unter die Sammelbezeichnung „expressiv“ subsumieren. Gemeinsam ist die-
sen Arbeiten ein Verständnis forcierter Bestrafungswünsche als sozio-emo-
tionale Reaktion auf die Bewertung sozialer Bedingungen (Costelloe/Chiri-
cos/Gertz 2009; D’Anjou et al. 1978; Hogan/Chiricos/Gertz 2005; Johnson 
2001; King/Maruna 2009; Maruna/Matravers/King 2004; Sessar 1997; Ty-
ler/Boeckmann 1997; Useem/Liedka/Morrison Piehl 2003). Das Spektrum 
der dabei in den Blick genommenen sozialen Bedingungslagen ist breit ge-
fasst: Vom Brüchigwerden bürgerlicher Familienformen, einer Erosion der 
vertrauten sozialen und moralischen Ordnung lokaler Gemeinschaften, über 
den Zustand der „Jugend von heute“ und die zunehmende Prekarisierung von 
Erwerbsarbeit bis hin zu gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozessen 
und einem tief greifenden ökonomischen Strukturwandel wurde in der Litera-
tur schon Vieles mit gesteigertem Strafverlangen in Verbindung gebracht. 

Neben der Grundannahme, Strafwünsche seien mit sozialen Irritationen 
aufgeladen, lassen sich mit der Heraushebung des Stellenwertes spätmoder-
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ner Unsicherheitsempfindungen und deren Herleitung aus rasanten gesell-
schaftlichen Umwälzungen zwei weitere verbindende Elemente einer expres-
siven Perspektive auf Punitivität benennen. Gewachsene gesellschaftliche 
Strukturen und Institutionen erfahren grundlegende Veränderungen, die tief-
gehende Unsicherheiten produzieren, welche ihrerseits in gehobene Straflust 
münden. King und Maruna (2009: 148) entwickeln diesen Argumentations-
zusammenhang wie folgt: „Some of the best known explanations in this tradi-
tion attribute punitiveness to ‘ontological insecurity’ (Giddens 1991) or a 
widespread sense of anxiety driven by the disembedding processes of moder-
nity as former social certainties are eroded (Bottoms 1995)”. Die endemische 
gesellschaftliche Verunsicherung beschert den Bürgern eine Fülle diffuser, 
im Einzelnen oft schwer fassbarer und artikulierbarer Sorgen und Irritationen, 
daneben aber auch durchaus konkrete Existenzprobleme, Statusbedrohungen 
und Abstiegsängste (Hirtenlehner 2009). Beide Formen der Verunsicherung, 
sowohl die unterschwelligen amorphen Ängste als auch die im Konkreten 
erfahrenen Bedrohungen von persönlicher Zukunft und Identität werden ge-
gen als gefährlich wahrgenommene „Außenseiter“ gewendet.8

Der intrapsychische Nutzen dieser Projektionsleistung kann in einer „Por-
tionierung der Angst“ (Herrmann/Sessar/Weinrich 2003 in Anlehnung an 
Bauman 1999) bzw. in einer „Abwehr der Angst“ (Hollway/Jefferson 1997 in 
Anlehnung an Giddens 1991) gesehen werden. Indem die aus Unüberschau-
barkeit und Unübersichtlichkeit gespeisten Ängste auf spezifische Probleme 
und Problemgruppen – namentlich „Kriminalität“ und „Kriminelle“ – herab 
gebrochen werden, werden sie benennbar, kommunizierbar, bearbeitbar und 
manchmal auch überwindbar. Der Ruf nach harten Strafen markiert mithin 
eine Form der symbolischen (stellvertretenden) Bekämpfung einer allgemei-
nen sozialen Verunsicherung, gleichsam einen „Versuch einer punktuellen 
Vergewisserung, überhaupt mit den derzeitigen gesellschaftlichen Problemen 
fertig werden zu können“ (Streng 2006: 225). Strafe wird so zum „stabilisie-
renden Pol“ in einer sonst wenig durchschaubaren Welt (Kury/Obergfell-
Fuchs/Würger 2002: 123).

  

9 Die Abhandlung amorpher, im Einzelnen schwer 
benennbarer Modernisierungsrisiken am Topos der Kriminalität gestattet es, 
Angst durch Empörung und Verärgerung zu ersetzen, beides Befindlichkei-
ten, welche der psychischen Integrität weniger Schaden zufügen als ontologi-
sche Unsicherheit (Roberts et al. 2003). 
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Da expressiven Punitivitätserklärungen erst im letzten Jahrzehnt größere 

Aufmerksamkeit zuteilwurde, fällt der diesbezügliche Forschungsstand noch 
recht überschaubar aus. Ein paar Untersuchungen beschäftigen sich mit dem 
Zusammenhang von ökonomischer Unsicherheit und individueller Punitivität 
(Costelloe/Chiricos/Gertz 2009; Hogan/Chiricos/Gertz 2005; Johnson 2001; 
Useem/Liedka/Morrison Piehl 2003). Die Ergebnisse fallen mehrheitlich ent-
täuschend aus. Weder die Zufriedenheit mit dem eigenen Einkommen noch 
die persönliche Einkommensentwicklung in den letzten Jahren oder die in 
näherer Zukunft erwartete Entwicklung der persönlichen ökonomischen Situ-
ation zeigen sich systematisch mit der Strafhaltung verknüpft. In ausgewähl-
ten Teilgruppen von Befragten finden sich Hinweise auf strafforderungs-
schärfende Effekte einer pessimistischen Zukunftsprognose, auch hier bleibt 
die Beziehung aber eher schwach ausgeprägt. Diese Befunde veranlassen 
Johnson (2001: 48) zur Vermutung, dass nicht die persönliche ökonomische 
Situation, sondern perzipierte makrosoziale Verwerfungen (die Annahme 
einer ungewissen ökonomischen Zukunft des Landes) sich den Weg in die 
Strafeinstellungen der Bürger bahnen. 

Vor allem in den deutschsprachigen Ländern wurde der Zusammenhang 
von Anomieerleben und Strafhaltung in den Blick genommen (Kury/Oberg-
fell-Fuchs/Würger 2002; Reuband 2010; Schwarzenegger 1992; Sessar 
1997). Perzipierte Anomie bezeichnet dabei ein Gefühl der Orientierungslo-
sigkeit und Entfremdung in einer wenig durchschaubaren sozialen Welt. Die 
Ergebnisse präsentieren sich widersprüchlich. Einzelnen Hinweisen, dass ein 
Erleben von Anomie mit einer Befürwortung härterer Strafen verbunden ist, 
stehen auch Belege für eine Unabhängigkeit der Strafeinstellungen vom Grad 
anomischer Verunsicherung gegenüber. Für expressive Punitivitätstheorien 
besonders ergiebig erscheint eine von Sessar (1997) in den frühen 90er Jah-
ren in den neuen Bundesländern des wiedervereinigten Deutschlands durch-
geführte Analyse der Folgewirkungen des sozialen und politischen Um-
bruchs. Darin kann er demonstrieren, dass eine soziale Beunruhigung bezüg-
lich Statusgefährdung und Beziehungsverlust von höheren Strafforderungen 
begleitet wird. 

Ergänzend zu den angeführten Arbeiten bleiben noch die Untersuchungen 
von Tyler und Boeckmann (1997) und King und Maruna (2009) zu bespre-
chen. Tyler und Boeckmann (1997) richten das Hauptaugenmerk auf den so-
zialen und moralischen Zusammenhalt von Gemeinde und Gesellschaft. Ge-
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stützt auf eine Untersuchungspopulation von weniger als 200 Befragten aus 
Nordkalifornien und eher holzschnittartige Operationalisierungen der ver-
wendeten Prädiktoren beleuchten sie den Einfluss der Bewertung der sozialen 
und moralischen Beschaffenheit von Familien, lokalen Gemeinschaften und 
der Gesellschaft im Ganzen auf die Straforientierung der Bürger. Im Ergebnis 
erweisen sich vor allem eine wahrgenommene Destabilisierung der Instituti-
on „Familie“ und eine Besorgnis hinsichtlich einer zunehmenden Diversifi-
zierung und Pluralisierung der Gesellschaft als Katalysatoren einer gehobe-
nen Strafbereitschaft. 

King und Maruna (2009) rücken Modernisierungsängste und ontologi-
sche Unsicherheit ins Zentrum ihrer theoretischen Betrachtungen. Die in ihrer 
auf 900 Personen aus England gestützten Befragungsstudie erhobenen unab-
hängigen Variablen bilden das Spektrum transformationsbedingter Ängste 
aber nur sehr unvollständig ab. In der Analyse expressiver Erklärungsfakto-
ren individueller Punitivität konzentrieren sich die Autoren auf das allgemei-
ne Vertrauen in andere Menschen, ökonomische Unsicherheit und eine Be-
sorgnis hinsichtlich des Zustandes der „Jugend von heute“. Die Resultate 
einer Serie linearer Regressionsanalysen stützen die Grundannahme, dass 
Strafbedürfnisse in abstrakten Ängsten wurzeln. Generationsbezogene Ängs-
te, also Zweifel an der moralischen Verfassung der Jugend, erweisen sich als 
bester Prädiktor einer gesteigerten Straflust. Daneben kann auch eine Verun-
sicherung bezüglich der ökonomischen Zukunft der Nation signifikante Er-
klärungskraft erlangen10

4. Forschungsmethode 

. Bilanzierend kommen die Autoren zum Schluss, 
dass „the real source of punitive views […] may be found in wider concerns 
about social change“ (2009: 161). 

4.1. Forschungsleitendes theoretisches Modell 
Ausgangspunkt unseres integrativen Erklärungsmodells gehobener Strafbe-
dürfnisse ist die dem Bereich expressiver Punitivitätstheorien entnommene 
These, dass hinter Strafeinstellungen soziale Verunsicherungen stehen. Die 
Belastung der Individuen mit spätmodernen Transformationsgesellschaften 
immanenten Modernisierungsängsten – „diffuse anxieties brought on by 
social and economic changes“ (Roberts et al. 2003: 61) – wird hier an einer 
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grundlegenden anomischen Verunsicherung und einer ökonomisch fundierten 
Besorgnis festgemacht. Dabei wird angenommen, dass der Einfluss dieser 
„expressiven“ Faktoren auf die Strafeinstellungen der Bürger kein direkter 
ist, sondern durch eine Reihe intervenierender Größen gebrochen wird. Eine 
besondere Bedeutung soll dabei einerseits kriminalitätsbezogenen Unsicher-
heitsgefühlen, andererseits autoritären Orientierungen zukommen.  

Dass Verbrechensfurcht eine Materialisierung diffuser Modernisierungs-
ängste – eine Chiffre oder eine Projektionsfläche für soziale Ängste – dar-
stellt, wurde bereits wiederholt gezeigt (Farrall/Jackson/Gray 2009; Hirten-
lehner 2006, 2008; Hirtenlehner/Karazman-Morawetz 2004a, 2004b; Holl-
way/Jefferson 1997, 2000; Jackson 2004; Sessar 1998). Unspezifische, im 
Einzelnen oft schwer benenn- und konkretisierbare Ängste anderen Zu-
schnitts bilden den Nährboden, auf dem Kriminalitätsfurcht gedeiht. Die 
These lautet also, „dass generelle Ängste die Folie für spezielle Ängste sind“ 
(Sessar 1998: 405), die in Gestalt kriminalitätsbezogener Sicherheitszweifel 
dann gehobenen Strafbedürfnissen Vorschub leisten. 

Der reaktive Charakter autoritärer Einstellungen erschließt sich erst im 
Rückgriff auf ein vom psychologischen Mainstream abweichendes Verständ-
nis autoritärer Haltungen, wie es von Oesterreich (1996, 2001) in die wissen-
schaftliche Diskussion eingebracht wurde. Oesterreich löst das Autoritaris-
mus-Konzept aus seinen persönlichkeitspsychologischen Bezügen und be-
greift autoritäre Reaktionen als situationsabhängiges Produkt sozialer Krise-
nerfahrungen. Seine Kernthese wird von ihm selbst wie folgt formuliert: „In 
Situationen, die überfordern, die den einzelnen verunsichern, verhalten sich .. 
Menschen autoritär, indem sie sich in den Schutz von Sicherheit bietenden 
Instanzen flüchten (seien dies nun Individuen, soziale Gruppen oder auch 
Ideen)“ (Oesterreich 2001: 281 f.).  

Angst, Verunsicherung und Orientierungslosigkeit wecken ein Bedürfnis 
nach Flucht in die Sicherheit, dem autoritäre Haltungen sehr entgegen kom-
men.11 Wenn gesellschaftliche Transformationsprozesse Statusbedrohungen 
und Abstiegsängste hervorbringen, die Selbstkonzept und Identität der Men-
schen in Frage stellen, werden die Betroffenen versucht sein, autoritären Ge-
sinnungen zu folgen, von denen sie Orientierung, individuelle Aufwertung 
und nicht zuletzt einen Abbau der grundlegenden Verunsicherung erwarten 
können. Es darf also angenommen werden, dass ökonomisch motivierte Un-
sicherheitsgefühle und eine elementare anomische Verunsicherung eine Aus-
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bildung autoritärer Standpunkte begünstigen, die dann ihrerseits das Strafver-
langen nach oben treiben12

Abbildung 1:  Forschungsleitendes theoretisches Modell 

. Abbildung 1 gibt das forschungsleitende integra-
tive Modell graphisch wider. 

 

4.2. Datenbasis 
Basis der folgenden Auswertungen ist eine im November 2009 durchgeführte 
Befragung von Bewohnern der Stadt Linz in Oberösterreich. Die Erhebung 
wurde von Studierenden der Sozialarbeit im Rahmen eines Praktikums zur 
empirischen Sozialforschung durchgeführt. Nach einem nach den Merkmalen 
„Alter“, „Geschlecht“ und „Stadtteil“ quotierten Stichprobenplan wurden ins-
gesamt 515 Personen ab einem Alter von 20 Jahren befragt. Die Quotierungs-
vorgaben erfolgten im Sinne einer einfachen proportionalen Quotierung.13 
Die Studierenden waren angewiesen, jeweils nur eine Person pro Wohnge-
bäude in die Erhebung aufzunehmen und keine ihnen persönlich bekannten 
Personen zu kontaktieren. Tabelle 1 zeigt, dass die Untersuchungspopulation 
gemessen an den Quotierungsmerkmalen ein unverzerrtes Abbild der Linzer 
Stadtbevölkerung darstellt.  

Punitivität 

ökonomische 
Ängste 

Verbrechens-
furcht 

Autoritarismus Anomie 
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Tabelle 1:  Soziodemographisches Profil der Befragten und der Linzer 
Stadtbevölkerung 

 Befragte  Linzer Stadtbevölkerung* 
 Personen Prozent  Personen Prozent 

Alter      
20 – 29 Jahre 108 21 %  27.388 18 % 
30 – 39 Jahre 90 17 %  26.711 17 % 
40 – 49 Jahre 99 19 %  30.035 19 % 
50 – 59 Jahre 75 15 %  23.840 16 % 
60 – 69 Jahre 72 14 %  21.981 14 % 
70 Jahre und älter 71 14 %  24.797 16 % 

Geschlecht      
Mann 235 46 %  90.035 48 % 
Frau 280 54 %  99.320 52 % 

Wohngebiet      

Innenstadt 229 45 %  84.027 45 % 
südlich der Donau**  150 29 %  59.369 31 % 
nördlich der Donau 136 26 %  45.959 24 % 

*  Quelle: Magistrat der Stadt Linz. Internetquelle: [http://www.linz.at/zahlen].  
Stand der Daten: 01.01.2009 

** ohne Innenstadt 

Um Verzerrungen durch Interviewereffekte und soziale Erwünschtheit best-
möglich zu vermeiden, wurde von einer face-to-face-Befragung Abstand ge-
nommen.14

4.3. Operationalisierung 

 Stattdessen wurde einer Variante der vom Kriminologischen For-
schungsinstitut Niedersachsen verwendeten Drop-Off-Technik (Bilsky et al. 
1995) der Vorzug gegeben. Die Befragten erhielten von den Studierenden 
einen Fragebogen zur Selbstausfüllung ausgefolgt, der einige Tage später 
vom selben Studenten wieder persönlich abgeholt wurde. 

Punitivität. Die Strafhaltung der Bürger wurde in zweifacher Weise operatio-
nalisiert: einmal anhand der Einstellung zur Todesstrafe und einmal anhand 
der allgemeinen Strafhärteeinstellung.15 Auf die Frage „Befürworten Sie die 
Todesstrafe als eine mögliche Strafe für bestimmte Straftaten?“ antworteten 
29 Prozent mit „ja“ und 71 Prozent mit „nein“. Die globale Strafhärteeinstel-
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lung wurde im Rating-Verfahren gemessen: Es wurden drei allgemeine Aus-
sagen zur Sanktionierung von Rechtsbrechern formuliert (Tabelle 2), die von 
den Befragten entlang einer fünfstufigen Antwortskala mit den Endpunkten 
„stimme voll zu“ (5) und „stimme gar nicht zu“ (1) zu beurteilen waren.16

Tabelle 2:  Items zur Messung der allgemeinen strafbezogenen Einstellung 

 

Variable M SD ri;t-i 

P1 Menschen, die das Gesetz brechen, sollten streng 
bestraft werden. 3.78 .86 .58 

P2 Langfristig betrachtet ist mit milden Strafen nieman-
dem gedient. 3.53 1.11 .55 

P3 Auf absichtlich begangene Straftaten sollten die Ge-
richte mit größter Härte reagieren. 4.15 .88 .55 

Cronbach’s α = .73  
M = arithmetisches Mittel; SD = Standardabweichung; ri,t-i = Trennschärfekoeffizient 

Kriminalitätsfurcht. Kriminalitätsfurcht wurde als deliktspezifische Beunru-
higung bezüglich explizit vorgegebener Straftaten erfasst. Die Befragten wur-
den gebeten, entlang einer fünffach abgestuften Skala anzugeben, wie beun-
ruhigt sie sich hinsichtlich der in Tabelle 3 genannten Übergriffe fühlen. Die 
Antwortmöglichkeiten reichten von „sehr beunruhigt“ (5) bis „gar nicht be-
unruhigt“ (1)17

Tabelle 3: Items zur Messung der Kriminalitätsfurcht 

. 

Variable M SD ri;t-i 

C1 Überfälle auf den Straßen 2.95 1.22 .79 
C2 Körperliche Angriffe / Schlägereien 3.06 1.17 .82 
C3 Pöbeleien / Stänkereien 3.07 1.11 .72 
C4 Wohnungseinbruch 3.41 1.23 .66 

Cronbach’s α = .88 
M = arithmetisches Mittel; SD = Standardabweichung; ri,t-i = Trennschärfekoeffizient 

Ökonomische Ängste. Ökonomische Ängste bezeichnen die Beunruhigung 
bezüglich wirtschaftlicher und finanzieller Risiken, die sich aus Globalisie-
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rung, ökonomischem Strukturwandel, reduzierter nationalstaatlicher Rege-
lungskompetenz und Rückbau des Wohlfahrtsstaats – kurz: den Transforma-
tionen industriegesellschaftlicher Institutionen in der Spätmoderne – ergeben. 
Die Items vereinigen eine Ungewissheit bezüglich des ökonomischen Fort-
kommens der Nation mit einer Besorgnis hinsichtlich der eigenen finanziel-
len Zukunft (Tabelle 4). Die Beurteilung des Grades der Verunsicherung 
erfolgte anhand der schon bekannten fünfstufigen Antwortskala mit den Po-
len „sehr beunruhigt“ (5) und „gar nicht beunruhigt“ (1).18

Tabelle 4: Items zur Messung ökonomischer Ängste 

 

Variable M SD ri;t-i 

E1 Steuererhöhung 3.34 1.07 .60 
E2 Pensionsverlust 3.03 1.29 .60 
E3 Wirtschaftskrise 3.29 1.01 .54 
E4 Teuerung 3.50 1.12 .69 
E5 Lebensstandardminderung 2.98 1.13 .65 

Cronbach’s α = .82 
M = arithmetisches Mittel; SD = Standardabweichung; ri,t-i = Trennschärfekoeffizient 

Anomie. Anomie erfasst „das Erleben einer wenig durchschaubaren gesell-
schaftlichen Situation [..], die durch Normunsicherheit geprägt ist“ (Kury/ 
Obergfell-Fuchs/Würger 2002: 124). Die Messung erfolgte im Rückgriff auf 
vier der Anomie-Skala von Fischer und Kohr (1980) entnommenen Aussa-
gen, die in kriminologischen Untersuchungen zu Verbrechensfurcht und 
Straflust der Bürger bereits wiederholt verwendet wurden (Kräupl/Ludwig 
1993; Kury/Obergfell-Fuchs/Würger 2002) (Tabelle 5). Jede der Aussagen 
war entlang einer fünfstufigen Ratingskala von „stimme voll zu“ (5) bis 
„stimme gar nicht zu“ (1) zu beurteilen19

 
. 
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Tabelle 5: Items zur Messung des Anomieerlebens 

Variable M SD ri;t-i 

A1 In der heutigen Zeit durchschaut man nicht mehr, was 
eigentlich passiert. 3.15 1.06 .71 

A2 Heute ändert sich alles so schnell, dass man oft nicht 
weiß, woran man sich halten soll. 3.13 1.15 .77 

A3 Moralische Grundsätze gelten heute nicht mehr. 3.42 1.10 .60 
A4 Die Dinge sind heute so schwierig geworden, dass 

man nicht mehr weiß, was los ist. 2.72 1.12 .75 

Cronbach’s α = .86 
M = arithmetisches Mittel; SD = Standardabweichung; ri,t-i = Trennschärfekoeffizient 

Autoritarismus. Das Vorliegen eines autoritären Einstellungssyndroms wurde 
an vier in Aussageform dargebotenen Items festgemacht. Die Aussagen wur-
den im Wesentlichen der Autoritarismus-Skala von Freyholdt (1971) ent-
nommen, ein Item wurde selbst formuliert (Tabelle 6). Das Ausmaß der Zu-
stimmung oder Ablehnung war entlang einer fünfstufigen Bewertungsskala 
mit den Endpunkten „stimme voll zu“ (5) und „stimme gar nicht zu“ (1) zu 
bekunden20

Tabelle 6: Items zur Messung autoritärer Einstellungen 

. 

Variable M SD ri;t-i 

T1 Heute wird zuviel geredet und diskutiert, da kommt man 
nicht weiter. 

3.28 1.22 .52 

T2 Die menschliche Natur ist im Grunde unveränderlich, 
der Mensch bleibt, was er ist. 

3.15 1.17 .48 

T3 Es liegt im Wesen des Menschen, dass er jemanden 
braucht, zu dem er aufblicken kann. 

3.56 1.10 .47 

T4 Es wird immer Kriege geben, die Menschen sind nun 
einmal so. 

3.41 1.21 .48 

Cronbach’s α = .70 
M = arithmetisches Mittel; SD = Standardabweichung; ri,t-i = Trennschärfekoeffizient 

Der Viktimisierungshintergrund wurde analog zum European Social Survey 
(Jowell et al. 2007) mit folgender Frage erfasst: „Sind Sie oder ein Mitglied 
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Ihres Haushalts in den letzten 5 Jahren Opfer von Einbruch oder Gewalt ge-
worden?“. Die Antwortmöglichkeiten waren auf „nein“ (0) bzw. „ja“ (1) 
beschränkt. Mit diesem Item werden persönliche und stellvertretende Opfer-
erfahrungen kombiniert und auf schwere Formen von Kriminalität konzen-
triert21

Der jüngere finanzielle Werdegang der Befragten wurde mit folgender 
Frageformulierung gemessen: „Wie hat sich Ihre persönliche finanzielle 
Situation in den letzten 3 Jahren entwickelt?“. Das Antwortformat umfasste 
zwei Kategorien: „schlechter geworden“ (1) und „gleich geblieben oder bes-
ser geworden“ (0). 

. 

Drei Variablen beschreiben den demographischen Hintergrund der Be-
fragten. Das Alter wurde in Jahren gemessen. Beim Geschlecht wurde Män-
nern eine 0 und Frauen eine 1 zugewiesen. Der Bildungsstand wurde entlang 
der Abiturgrenze dichotomisiert: Das Fehlen der mittleren Reife wurde mit 0, 
das Ablegen des Abiturs mit 1 kodiert. 

4.4. Analysestrategie 
Die Datenanalyse erfolgte in zwei Schritten. Zunächst wurde ein lineares 
Strukturgleichungsmodell geschätzt, das dem in Abbildung 1 dargestellten 
theoretischen Ausgangsmodell entspricht. Um der Notwendigkeit einer inter-
vallskalierten Zielvariable Rechnung zu tragen, wurde die Likert-basierte 
Messung der allgemeinen Strafhärteeinstellung als abhängige Variable ins 
Modell aufgenommen. Das Strukturgleichungsmodell wurde mit EQS 6.1. 
(Bentler 2006; Byrne 2006) berechnet. Zur Schätzung der Modellparameter 
wurde der Maximum-Likelihood-Algorithmus verwendet. 

Im Sinne einer Triangulation der Zielvariablen wurde in einem nächsten 
Schritt die allgemeine Strafhärteeinstellung mit der Einstellung zur Todes-
strafe substituiert. Die dichotome Natur dieser abhängigen Variablen machte 
den Rückgriff auf Logit-Modelle (Cramer 2003) erforderlich. Beginnend mit 
den schon im Strukturgleichungsmodell enthaltenen Prädiktoren wurden 
mehrere logistische Regressionsanalysen gerechnet, die schrittweise um wei-
tere Kontrollvariablen – zuerst die soziodemographischen Merkmale, dann 
den Viktimisierungshintergrund und die Entwicklung der persönlichen finan-
ziellen Lage – erweitert wurden. Die Zielsetzung dieses zweitens Teils der 
Analyse ist dabei eine Doppelte: Zum einen soll in Anerkennung der Abhän-
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gigkeit der Ergebnisse von Punitivitätsstudien von der Operationalisierung 
der Strafhaltung die Stabilität der Befunde für unterschiedliche Messungen 
der Straffreudigkeit überprüft werden, zum anderen bereitet die Berücksich-
tigung von zusätzlichen Kontrollvariablen in Logit-Analysen weniger Prob-
leme als in linearen Strukturgleichungsmodellen22

Die logistischen Regressionsanalysen wurden mit SPSS 16.0 (Bühl 2008) 
gerechnet. Um eine vergleichende Beurteilung der Effektstärken zu ermögli-
chen, wurden alle unabhängigen Variablen vor Aufnahme in die Modellglei-
chung standardisiert. 

. 

5. Ergebnisse 

5.1. Allgemeine Strafhärteeinstellung 
Nach der Logik der konfirmatorischen Datenanalyse darf ein Theoriegebäude 
vorläufige Geltung beanspruchen, wenn ein daraus abgeleitetes Strukturglei-
chungsmodell eine gute Anpassung an die beobachteten Daten zeigt. Das ist 
hier der Fall. Das formulierte Analysemodell kann die empirischen Zusam-
menhangsstrukturen recht gut wiedergeben. Alle zur Beurteilung des Ge-
samtmodells herangezogenen Anpassungsmaße zeigen zufrieden stellende 
Werte. Der Goodness-of-Fit-Index und der Comparative-Fit-Index überstei-
gen den Schwellenwert von .90. Der Root-Mean-Square-Error-of-Approxi-
mation unterschreitet die Obergrenze von .08.23 Das Verhältnis von χ2 und 
Freiheitsgraden ist kleiner als der kritische Wert 3. Zwar gibt der χ2-Test 
signifikante Abweichungen der empirischen und der reproduzierten Kova-
rianzen zu erkennen, infolge dessen Abhängigkeit von der Stichprobengröße 
lässt sich daraus aber nicht unbedingt auf einen schlechten Modellfit schlie-
ßen.24 In der Bilanz verbriefen die verwendeten Fit-Statistiken eine hohe 
Kompatibilität des forschungsleitenden integrativen Modells mit den vorhan-
denen Daten.25

Im Hinblick auf die spezifizierten Messmodelle ist festzuhalten, dass alle 
verwendeten Items brauchbare Indikatoren der abzubildenden theoretischen 
Konstrukte darstellen. Alle Items laden signifikant und zumindest in der 
Höhe von .50 auf dem zugewiesenen Faktor.

 

26 Insgesamt können 44 Prozent 
der Varianz der allgemeinen strafbezogenen Einstellung erklärt werden. Die 
im Kern des Strukturmodells postulierten Beziehungen zwischen den theore-
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tischen Konstrukten finden vollständige Bestätigung. Alle spezifizierten 
Pfade erweisen sich als signifikant von null verschieden.27

Abbildung 2:  Ergebnisse des Strukturgleichungsmodells  
(standardisierte Koeffizienten) 

  

Punitivität

ökonomische
Ängste

Anomie Autoritarismus

Verbrechens-
furcht

P1

P2

P3

C1 C2 C3 C4E1 E2 E3 E4 E5

.61

T1 T2 T3 T4A1 A2 A3 A4

.28

.50

.24

.38

.16

.60

.74

.71

.66

.84 .90 .79 .69.63 .62 .55 .86 .83

.78 .85 .67 .83 .79 .54 .54 .50

 
χ2 = 457.62; df = 162; p = .000; χ2/df = 2.82; GFI = .91; CFI = .93; RMSEA = .06 

Anomieerleben und ökonomische Ängste – beide Größen sind stark korre-
liert28 – rufen Verbrechensfurcht und autoritäre Orientierungen hervor, die 
dann ihrerseits gehobenen Strafwünschen den Weg ebnen. Die gewichtigere 
Rolle spielt dabei das Ausmaß anomischer Desorientierung. Eine pessimisti-
sche Einschätzung der sozialen und moralischen Verfassung der Gesellschaft 
vermag mehr Furcht vor Kriminalität und eine stärker autoritäre Gesinnung 
hervorzubringen als dies ökonomisch akzentuierte Ängste können. Das Straf-
verlangen selbst wird stärker vom Umfang autoritärer Orientierungen als 
vom Niveau kriminalitätsbezogener Unsicherheitsgefühle geformt. In der Zu-
sammenschau schält sich damit die von anomischer Verunsicherung über 
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eine autoritäre „Flucht in die Sicherheit“ (Oesterreich 1996) laufende Wir-
kungskette als wichtigste Determinante einer gehobenen Straflust heraus. 

Das theoretische Ausgangsmodell beinhaltet keine direkten Effekte abs-
trakter sozialer und ökonomischer Ängste auf die Strafeinstellung der Bürger. 
Eine Erweiterung des in Abbildung 2 dargestellten Strukturgleichungsmo-
dells um direkte Effekte einer anomischen Entfremdung bzw. einer ökono-
misch motivierten Besorgnis auf die Strafhaltung lässt keinerlei Hinweise auf 
eine unmittelbar strafforderungsschärfende Wirkung solcher Ängste erken-
nen29

5.2. Einstellung zur Todesstrafe 

. Man wird daraus schließen dürfen, dass über die skizzierten indirekten 
Verbindungslinien hinaus keine weiteren Auswirkungen breiterer Unsicher-
heitsempfindungen auf das Strafverlangen zu beobachten sind. In dieser Hin-
sicht spiegeln unsere Befunde die Ergebnisse von Reuband (2010), der eben-
falls ein Verschwinden des Effektes anomischer Desorientierung feststellt, 
sobald Verbrechensfurcht im Modell berücksichtigt wird. 

In einem nächsten Schritt wird die allgemeine Strafhärteeinstellung als Ziel-
variable mit der Einstellung zur Todesstrafe ersetzt. Der dichotome Charakter 
des „Standarditems“ zur Messung individueller Straflust (Kury/Obergfell-
Fuchs 2008: 234) impliziert einen Wechsel des statistischen Analyseverfah-
rens hin zur logistischen Regression. Da die Natur der Beziehungen zwischen 
den unabhängigen Variablen unverändert bleibt, kann sich die weitere Dar-
stellung auf den direkten Einfluss exogener Faktoren auf die Haltung zur 
Todesstrafe beschränken. Tabelle 7 zeigt die Ergebnisse. 

Auch bei einer veränderten Messung individueller Punitivität erweist sich 
das Ausmaß autoritärer Orientierungen als wichtigste Determinante der Straf-
freudigkeit. Höhere Autoritarismuswerte begünstigen eine Befürwortung der 
Todesstrafe. Dieser Befund repliziert die schon im Bereich der allgemeinen 
Strafhärteeinstellung beobachtete dominierende Kraft des Anomie-Autorita-
rismus-Pfades hinsichtlich der Ausformung des Strafverlangens. 

Demgegenüber büßt das Niveau der Kriminalitätsfurcht seine Erklä-
rungskraft ein. Ob die Todesstrafe befürwortet oder abgelehnt wird, hat mit 
dem Ausmaß kriminalitätsbezogener Unsicherheitsgefühle wenig zu tun. 
Diese Diskrepanz zu den anhand der allgemeinen Strafhärteeinstellung ge-
wonnenen Eindrücken spiegelt zum einen die Uneinheitlichkeit des internati-
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onalen Forschungsstandes zur Beziehung von Verbrechensfurcht und Straf-
haltung und dokumentiert zum anderen einmal mehr die Abhängigkeit der 
Ergebnisse von Punitivitätsstudien von der Messung des Strafverlangens. 

Tabelle 7:  Ergebnisse logistischer Regressionsanalysen zu den Determinanten  
der Einstellung zur Todesstrafe 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 
 B eB p B eB p B eB p 

Kernbereich          
ökonomische Ängste .23 1.26 .086 .19 1.21 .176 .13 1.14 .360 
Anomie .22 1.25 .147 .22 1.25 .172 .13 1.14 .441 
Verbrechensfurcht .09 1.09 .489 .04 1.04 .777 .03 1.03 .810 
Autoritarismus .72 2.05 .000 .67 1.96 .000 .73 2.07 .000 

demographische Variablen       
Alter ---- ---- ---- -.15 0.86 .224 -.14 0.87 .282 
Geschlecht: Frau ---- ---- ---- -.07 0.94 .558 -.07 0.93 .555 
Abitur ---- ---- ---- -.38 0.69 .003 -.39 0.68 .003 

weitere Prädiktoren          
Opfererfahrungen ---- ---- ---- ---- ---- ---- -.06 0.95 .634 
persönliche finanzielle 
Verschlechterung ---- ---- ---- ---- ---- ---- .23 1.26 .045 

Modellgüte R² = .21; p = .000 R² = .23; p = .000 R² = .24; p = .000 

B: Regressionskoeffizient; eB: Risikokoeffizient (odds ratio); p: α-Fehler;  
R²: Determinationskoeffizient nach Nagelkerke 

Eine Verschlechterung der persönlichen finanziellen Situation findet Aus-
druck in der Strafbereitschaft der Bürger. Wenn der soziale und ökonomische 
Status prekär werden, wächst die Akzeptanz der Todesstrafe. Dass drastische 
Maßnahmen der Kriminalitätskontrolle im Gefolge ökonomischer Abstiegs-
prozesse an Resonanz gewinnen, markiert einen Beleg für expressive Puniti-
vitätstheorien.30 Höhere Bildung schließlich begünstigt eine Ablehnung der 
Todesstrafe; Abiturienten bringen der Hinrichtungsstrafe weniger Zustim-
mung entgegen als Personen ohne Abitur. 
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6. Zusammenfassung 

Die Ergebnisse einer in Linz (Österreich) durchgeführten Befragungsstudie 
zu den Bestimmungsfaktoren individueller Straflust untermauern einen integ-
rativen Ansatz, der expressive und instrumentelle Motive vereint. Die aus den 
Transformationen spätmoderner Gegenwartsgesellschaften entspringenden 
abstrakten Ängste bilden wie angenommen einen fruchtbaren Nährboden für 
eine harte Strafhaltung. Der Einfluss einer tiefgreifenden sozialen und öko-
nomischen Verunsicherung auf das Strafverlangen der Bürger ist allerdings 
in weiten Bereichen kein unmittelbarer, sondern wird durch andere – krimi-
nalitätsnähere – Faktoren vermittelt. Als wichtige Bindeglieder erweisen sich 
Autoritarismus und mitunter auch Verbrechensfurcht, wobei vor allem autori-
tären Standpunkten eine zentrale Bedeutung zukommt. Ganz im Einklang mit 
einer von Oesterreich (1996; 2001) ausgearbeiteten Konzeptualisierung auto-
ritärer Einstellungen als Reflex sozialer Bedrohungs- und Krisenerfahrungen 
konnte beobachtet werden, dass die Risiken des Lebens in der Spätmoderne 
als Quelle der Ausdifferenzierung autoritärer Gesinnungen fungieren. Angst, 
Verunsicherung und Orientierungslosigkeit bilden den Entstehungshinter-
grund autoritärer Geisteshaltungen, die dann ihrerseits das Strafverlangen ins 
die Höhe schnellen lassen.31

Die sich wie ein roter Faden durch die neuere kriminologische Literatur 
ziehende These, wonach Kriminalität das symbolische Böse markiert, das 
eine Fülle latenter Modernisierungsrisiken absorbiert (z. B. Farrall/Jackson/ 
Gray 2009; Herrmann et al. 2003; Hirtenlehner 2006, Jackson 2004; Sessar 
2008) findet in den Daten durchaus Widerhall. Modernisierungsängste – 
namentlich eine umfassende anomische und sozioökonomische Verunsiche-
rung – werden auf Kriminalität projiziert und tragen so zur Ausbildung kri-
minalitätsbezogener Unsicherheitsgefühle bei. Die Bedeutung der Verbre-
chensfurcht für die Entwicklung gehobener Bestrafungswünsche zusammen-
fassend zu beurteilen, fällt dagegen schwer – ein Umstand, der insbesondere 
in methodischen Problemen bei der Erfassung strafbezogener Einstellungen 
zu gründen scheint. Im Schrifttum wurde bereits wiederholt darauf hingewie-
sen, dass die gemessene Strafeinstellung und deren Beziehung zu anderen 
Größen sehr stark von der Operationalisierung des Strafverlangens abhängen 
(Cullen/Fisher/Applegate 2000; Kury/Obergfell-Fuchs 2008; Sprott 1999). Je 
nachdem, wie Punitivität gemessen wird, kann man zu recht unterschiedli-

 



 [Soziale Probleme]  215 

Instrumentell oder expressiv?  21. Jahrgang 2010, Heft 2 
 

chen Befunden gelangen. Genau das ist hier der Fall: Während die Likert-ba-
siert gemessene allgemeine Strafhärteeinstellung eindeutige Beziehungen 
zum Niveau der Kriminalitätsangst zeigt, weist die Frage zur Todesstrafe 
keine Bezüge zur Verbrechensfurcht auf. Abhängig von der Operationalisie-
rung der Zielvariable rücken kriminalitätsbezogene Unsicherheitsgefühle ein-
mal in den Rang eines Zwischengliedes, das eine Verbindung von sozialen 
Ängsten und Straforientierung herstellt, ein anderes Mal gelingt ihnen kein 
solcher Brückenschlag. Angesichts der breiten Kritik an der Standardfrage 
sind wir geneigt, den anhand der Strafhärteeinstellung gewonnenen Resulta-
ten mehr Vertrauen entgegen zu bringen. 

Unterm Strich zeigen die Befunde, dass sowohl expressive als auch in-
strumentelle Größen an der Anfachung einer forcierten Straflust beteiligt 
sind, deren Zusammenwirken sich aber komplexer gestaltet, als dies einfache 
Modellvorstellungen suggerieren. Das allgemeine Unbehagen an sich wan-
delnden Lebensverhältnissen bedarf des Prismas kriminalitätsnäherer Über-
zeugungen, um in Strafbereitschaft zu münden, bringt diesbezüglich dienli-
che Einstellungen aber auch selbst hervor. Direkte Effekte sozialer und öko-
nomischer Ängste auf die Straforientierung konnten im Gegensatz zu anderen 
Untersuchungen (King/Maruna 2009; Tyler/Boeckmann 1997) kaum beob-
achtet werden. Die Bedeutung der im Kontext expressiver Ansätze abgehan-
delten Ausformungen gesellschaftlicher Verunsicherung für die Strafeinstel-
lungen der Menschen bleibt überwiegend auf den distalen Bereich be-
schränkt. Die proximalen Bestimmungsfaktoren forcierter Straflust bündeln 
sich dagegen um instrumentelle Motive und das allgemeine Einstellungspro-
fil. 

Eine kritische Würdigung der hier referierten Befunde hat vor allem zwei 
Punkte zu beachten: Zunächst ist die Messung des Strafverlangens in Rech-
nung zu stellen. Beide Operationalisierungen der Straffreudigkeit sind dem 
Bereich abstrakt-unspezifischer Messungen der Strafhaltung entnommen. In 
Anbetracht der Methodenabhängigkeit der Ergebnisse muss offen bleiben, ob 
die hier erzielten Befunde mit spezifischen Messungen des Strafverlangens 
im Wege der Szenariotechnik replizierbar sind. 

Im Weiteren ist noch die Frage nach der Verallgemeinerbarkeit der Er-
gebnisse aufzuwerfen. In international vergleichenden Untersuchungen prä-
sentiert sich Österreich als ein Land mit vergleichsweise bescheidenen Straf-
wünschen. Das Strafverlangen der Österreicher rangiert am unteren Ende der 
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europäischen Verhältnisse (van Kesteren 2009). Von den meisten anderen 
europäischen Staaten hebt sich Österreich durch ein geringes Kriminalitäts-
aufkommen, wenige Opfererfahrungen, ein bescheidenes Niveau innerstädti-
scher Problemlagen und eine geringe Verbrechensfurcht ab (Sessar et al. 
2004; van Dijk/van Kesteren/Smit 2007). Die skizzierten Umbrüche spätmo-
derner Gegenwartsgesellschaften haben Österreich bis dato nur in einem 
durch einen verhältnismäßig stabilen Wohlfahrtsstaat abgemilderten Umfang 
erreicht. „Die Erosion kollektiver, durch den Staat verwalteter Vorsorge-, 
Fürsorge- und Sicherheitseinrichtungen [...] lässt sich in Österreich bis heute 
nur rudimentär beobachten“ (Stangl 2003: 25).  

Obgleich der Wohlfahrtsstaat auch in Österreich im Umbau begriffen ist, 
ist das Systemvertrauen der österreichischen Bevölkerung auf eine institutio-
nelle Absicherung gegenüber existenziellen Risiken noch lange nicht erlo-
schen. In welchem Maße dieses immer noch vorhandene Vertrauen in die 
schützende Kraft des Wohlfahrtsstaates den Konnex sozialer und ökonomi-
scher Ängste zur Strafbereitschaft schwächt, bedarf zusätzlicher Forschun-
gen. In diesem Sinne sei eine Replikation der vorliegenden Studie in anderen 
Ländern nachdrücklich angeregt. 

Anmerkungen 
 

 1  In Österreich liegen zur längsschnittlichen Entwicklung der Strafeinstellungen keine umfas-
senden Erkenntnisse vor. Der dem International Crime Victims Survey entnehmbare Einzel-
befund, dass der Anteil der österreichischen Befragten, die für den Fall eines rückfälligen 
Einbrechers Gefängnisstrafe fordern, zwischen 1996 und 2005 von 10 Prozent auf 13 Pro-
zent gestiegen ist, sollte nicht überstrapaziert werden (van Dijk/van Kesteren/Smit 2007: 
149). 

 2  Wie bei feindseliger Aggression besteht das Ziel darin, jemandem Schaden zuzufügen, um 
dadurch eine Reduktion innerer Spannungszustände und eine Verbesserung der eigenen Be-
findlichkeit zu erreichen. 

 3  Erwartungssicherheit bezieht sich auf die subjektive Gewissheit, dass Erwartetes auch ein-
trifft. 

 4  In ihrem eigenen Theorieentwurf folgen D’Anjou und Kollegen (1978) einer explizit expres-
siven Argumentation. Ausgehend von ethologischen Erkenntnissen, wonach Lebewesen ge-
neigt sind, auf Bedrohung mit Flucht oder Aggression zu reagieren, und psychodynamisch 
fundierten Einsichten, wonach Menschen über eine Fülle großteils unbewusster Strategien 
zur Abwehr innerer Konflikte verfügen, kommen sie zum Schluss, dass der Wunsch nach 
einer harten Bestrafung von Verbrechern das Ergebnis gesellschaftlich geformter Unsicher-
heitserfahrungen ist. Da man sich den universellen Risiken des Lebens in der Spätmoderne 
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weder durch Flucht entziehen noch konkrete Personen dafür verantwortlich machen und zur 
Rechenschaft ziehen kann, bleibt nur die Verschiebung der Aggression auf Sündenböcke, 
die stellvertretend für andere zum Objekt der Ablehnung werden. Zielobjekt einer solchen 
Verschiebung der Aggression sind bevorzugt machtarme Minderheitsgruppen in einer Ge-
sellschaft, die sich hinsichtlich Erscheinung und Verhalten erkennbar vom Rest der Gesell-
schaftsmitglieder unterscheiden. Das Kriminaljustizsystem hilft mit, diese Zielgruppe als 
Außenseiter aufzubereiten und stellt die Mittel für eine stellvertretende Zufügung von Leid 
bereit. 

 5  Punitiv verhält sich, wer im Falle eines wahrgenommenen Normbruchs für eine negative 
Sanktion eintritt – daher die gelegentliche Substituierung des Punitivitätsbegriffs durch den 
Terminus der Repressionsneigung (z. B. Reuband 2003). 

 6  Ein solches bipolares Verständnis von Konservativismus und Liberalismus entspricht der 
angelsächsischen politischen Tradition. Die in vielen kontinentaleuropäischen Ländern vor-
herrschende Konzeption liberaler Politikprogramme weicht davon ganz erheblich ab. 

 7  Medieneffekte hängen von Merkmalen der Nachricht und Merkmalen des Empfängers ab. 
Nicht zu vernachlässigen ist auch die Agenda-Setting-Kraft der Massenmedien: Zeitungen, 
Radio und Fernsehen bestimmen, worüber Menschen nachdenken und sprechen. In diesen 
Reflexions- und Kommunikationsprozessen geschieht dann oftmals erst die eigentliche Ein-
stellungsbildung (Frevel 1998; Heath/Gilbert 1996). 

 8  Andere Arbeiten beginnen, die Verbindung zwischen der Bewertung sozialer Bedingungen 
und dem Strafverlangen der Menschen auch über Befindlichkeiten wie Verärgerung, Unzu-
friedenheit und Frustration herzustellen (Gaubatz 1995; Johnson 2009). 

 9  Den Überlegungen von Oesterreich (1996; 2001) zufolge ist eine punitive Reaktion vor-
nehmlich dann zu erwarten, wenn Angst und Verunsicherung den eigenen Selbstwert bedro-
hen und die persönliche Identität in Frage stellen. 

10  Die Zufriedenheit mit der persönlichen finanziellen Situation bleibt abermals unerheblich 
(King/Maruna 2009). 

11  In ähnlicher Weise argumentiert Bauman (2000), dass ein endemisches postmodernes Un-
sicherheitsbefinden in der autoritären Verarbeitung gesellschaftlicher Missstände seine Erlö-
sung findet. 

12  Im Sinne des modernisierungstheoretischen Fundaments expressiver Punitivitätserklärungen 
werden ökonomische Ängste und anomische Entfremdung selbstverständlich als korreliert 
angenommen. 

13  Im verwendeten Quotenplan wurden neun Gebietseinheiten und sechs Altersgruppen diffe-
renziert. Die Abstufung der Altersklassen kann Tabelle 1 entnommen werden. 

14  Kury (1992) kann zeigen, dass mündlich befragte Personen weniger Opfererlebnisse, eine 
geringere Verbrechensfurcht und bescheidenere Strafwünsche bekunden als schriftlich be-
fragte. Er interpretiert diese Unterschiede als Folge einer im Gespräch stärker wirksamen 
Antwortverzerrung durch soziale Erwünschtheit. 

15  Es handelt sich in beiden Fällen um eine global-abstrakte Messung der Strafhaltung. Zu den 
Eigenschaften unspezifischer Messungen des Strafverlangens siehe Kapitel 2. 

16  Den Items zur allgemeinen Strafhärteeinstellung wurde folgende Einleitungsfrage vorange-
stellt: „Sie finden nun eine Reihe von Aussagen zur Bestrafung von Rechtsbrechern. Geben 
Sie bitte für jede der folgenden Aussagen an, wie sehr oder wenig Sie zustimmen können.“ 

17  Der exakte Frageanreiz lautete wie folgt: „Wie ist es mit der Sicherheit in Linz bestellt? 
Geben Sie bitte für jede Situation auf der folgenden Liste an, wie sehr oder wenig Sie sich 
dadurch beunruhigt fühlen.“ 
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18  Die einleitende Fragestellung war wie folgt formuliert: „Außer der Kriminalität gibt es auch 
noch andere Risiken und Gefahren im Leben. Einige davon haben wir zusammengestellt. 
Wieder interessiert uns, ob Ihnen diese Dinge Sorgen bereiten. Geben Sie bitte für jede Situ-
ation auf der folgenden Liste an, wie sehr oder wenig Sie sich dadurch beunruhigt fühlen.“ 

19  Den Anomie-Items wurde folgender Einleitungstext vorangestellt: „Im Folgenden finden Sie 
mehrere Aussagen zu den heutigen Lebensbedingungen. Geben Sie bitte für jede der folgen-
den Aussagen an, wie sehr oder wenig Sie zustimmen können.“ 

20  Die Einleitungsfrage lautete wie folgt: „Wir haben hier eine Reihe von Äußerungen zusam-
mengestellt, die wohl jeder schon einmal gehört hat. Geben Sie bitte für jede der folgenden 
Aussagen an, wie sehr oder wenig Sie zustimmen können.“ 

21  Die dichotome Natur des Items impliziert, dass nur die Prävalenz, nicht aber die Inzidenz 
von Opfererfahrungen bestimmt wird. 

22  Die Natur der Beziehungen zwischen den im theoretischen Ausgangsmodell enthaltenen 
Prädiktoren der Straflust wurde bereits im linearen Strukturgleichungsmodell geprüft, die-
sem Modellausschnitt brauchte daher im Rahmen der Logit-Analysen keinerlei Aufmerk-
samkeit mehr zuteilwerden. 

23  pclose > .05 
24  Die Schwellenwerte für die Beurteilung der Anpassungsgüte sind Byrne (2006: 94 ff) und 

Homburg und Pflesser (2000: 430) entnommen. 
25  Nur eine einzige Messfehlerkorrelation wurde ins Modell aufgenommen. Die Residualterme 

der Items „dass alles teurer wird“ und „dass sich mein Lebensstandard verschlechtert“ wur-
den als korreliert betrachtet, da diese Items aufgrund ihres inhaltlichen Naheverhältnisses – 
eine Teuerung wird bei stabilen Einkommensverhältnissen zwangsläufig einen Verlust an 
Kaufkraft mit sich bringen – mehr gemeinsam haben, als im Faktor „ökonomische Unsi-
cherheit“ zum Ausdruck kommt. 

26  CRmin = 9.55 (p ≤ .001) 
27  CRmin = 2.74 (p ≤ .01) 
28  Da die zwei exogenen Konstrukte „anomische Verunsicherung“ und „ökonomische Unsi-

cherheit“ beide als Reflex der rasanten Umgestaltung spätmoderner Gesellschaften begriffen 
werden, war zwischen ihnen eine Faktorkorrelation freizugeben. Mit .61 fällt diese recht 
deutlich aus. 

29  Immer wenn ein hierarchischer Modellvergleich vorgenommen wird, d.h. nur die Bezie-
hungsstruktur zwischen den Variablen, nicht aber der Katalog der einbezogenen Variablen 
verändert wird, kann mittels χ2-Differenz-Tests geprüft werden, ob die Einführung zusätzli-
cher Wirkungspfade eine signifikante Modellverbesserung erbringt (Kline 2005: 146 f). Im 
gegenständlichen Fall vermag eine Anreicherung des Strukturmodells mit zusätzlichen Pfa-
den von „expressiven“ Faktoren auf die Strafhärteeinstellung keinen systematischen Anpas-
sungsgewinn hervorzubringen. 

30  Darüber hinaus könnte sich hier auch ein Hinweis auf eine besondere Eignung des „Standar-
ditems“ für die Absorbierung sozioökonomischer Unzufriedenheitslagen auftun. 

31  Angesichts eines standardisierten Effektes in der Höhe von .50 erscheint die Verwendung 
einer starken Begrifflichkeit durchaus gerechtfertigt. 
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Instrumental or Expressive? 
Factors of Individual Punitivity 

Abstract 

Why people support harsh punishment has been the subject of great contro-
versy. Attempts at explanation within the social sciences focus on social an-
xieties, crime-related beliefs and general attitudes of the citizens. In the 
course of this article, an integrated explanation model is developed which 
depicts the complex interplay of anxieties about modernization, fear of crime 
and authoritarian positions in the production of punitive attitudes. This model 
is tested empirically with survey data from Austria. The results show that wider 
concerns about social change require a set of beliefs more closely related to 
crime to end in public support for punishment, but that the same abstract 
anxieties also bring about attitudes conducive to that. 
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